


Bewerten Sie folgende Aussagen: Ja Nein

   Die staatlichen Pensionen sind sicher wie noch nie. 

   Der Staat hat ständigen Budgetüberschuss.

   In Zukunft wird die Lebensführung immer kostengünstiger.  

   Es gibt viel mehr Erwerbstätige als Pensionisten.

   Die Lebenserwartung in Österreich geht zurück.

Können Sie sorgenfrei in die Zukunft blicken?

Auswertung: Wenn Sie mehr als eine Aussage mit NEIN beantwortet haben, besteht Handlungsbedarf, um die eigene 
Zukunft abzusichern. Unsere sichere, stabile und verlässliche Lösung: GRAWE PLUSPENSION, die staatlich geförderte Privat-
pension. Ein Vorsorgeinstrument mit laufender Prämien zahlung. Der Staat belohnt jeden, der seine finanzielle Altersvor-
sorge selbst in die Hand nimmt.

Mit der GRAWE PLUSPENSION schaffen Sie sich zuverlässig Ihre private Pension. 

Die ideale Altersvorsorge für all jene, die sich für Rentenzahlung entscheiden, 

staatlich gefördert und steuerbefreit. 

Jetzt neu: auch als Einzelrente mit Kapitalrückerstattung mittels Risikoversicherung 

nach Ablauf!



1. Information zum Unternehmen
Name, Sitz und Rechtsform des Versicherers: GRAZER WECHSELSEITIGE VERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT (GRAWE), Herrengasse 18-20, 8010 Graz, Telefon 0316-8037-0, 
www.grawe.at.
2. Rechtsgrundlagen
Die Rechtsgrundlagen für die beantragte prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge sind der
Antrag, das vorliegende Informationsblatt, die diesbezüglichen bundesgesetzlichen Bestimmungen 
in der jeweils gültigen Fassung, die Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die Polizze sowie die 
geltenden Tarifbestimmungen. Es ist österreichisches Recht anzuwenden.
3. Tarifbeschreibung, Mindestbindungszeitraum
Ihr Vertrag ist eine prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge in Form einer indexgebundenen 
Lebensversicherung gegen laufende Prämienzahlung mit Kapitalgarantie (siehe Pkt. 5). Um in den 
Genuss der staatlichen Prämienförderung zu gelangen, haben Sie sich unwiderruflich verpflichtet, 
für einen bestimmten Mindestbindungszeitraum auf eine Rückzahlung des aus den geleisteten 
Beiträgen resultierenden Anspruchs zu verzichten. 
Der Mindestbindungszeitraum beträgt 
• 10 Jahre bei einer Vertragslaufzeit von 10 bis 14 Jahren,
• 15 Jahre bei einer Vertragslaufzeit von 15 bis 19 Jahren, bzw. 
• 20 Jahre bei einer Vertragslaufzeit von 20 Jahren oder mehr. 
Die Laufzeit endet spätestens mit Vollendung des 70. Lebensjahres.
Die Veranlagung der Prämien für die Zukunftsvorsorge erfolgt im Rahmen der jeweils gültigen 
gesetzlichen Bestimmungen in einen Zukunftsvorsorge-Fonds der Security Kapitalanlage AG im 
Deckungsstock der indexgebundenen Lebensversicherung. Diese Kapitalveranlagung bildet die 
Basis für die Deckungsrückstellung Ihres Vertrages (Deckungsrückstellung = Ihr gesamtes aktuelles 
Guthaben im Rahmen des Versicherungsvertrages). Die Wertentwicklung des Vertrages ist an die 
Entwicklung des zugrundeliegenden Zukunftsvorsorge-Fonds geknüpft. 
4. Versicherungsleistungen
Im Erlebensfall können Sie über die vorhandene Deckungsrückstellung Ihres Vertrages gemäß § 108i 
EStG verfügen. Insbesondere können Sie diese als Einmalprämie in eine Pensionszusatzversicherung 
nach § 108b EStG übertragen, aus der Sie eine lebenslange, monatliche Rente erhalten. Das Ausmaß 
der Monatspension richtet sich nach den zu diesem Zeitpunkt geltenden tariflichen Grundlagen der 
Rentenversicherung und nach dem Geldwert der Deckungsrückstellung, mindestens jedoch nach der 
Summe der eingezahlten Prämien und der staatlichen Prämienförderung (Kapitalgarantie – siehe 
Pkt. 5.).
Sofern Sie eine einmalige Kapitalauszahlung wählen, erlischt die Kapitalgarantie und es treten 
die unter Pkt. 11 beschriebenen steuerlichen Folgen ein (Rückerstattung von 50% der staatlichen 
Prämien, 25 % KESt auf die Kapitalerträge).
Im Ablebensfall besteht die Leistung aus dem aktuellen Geldwert der Deckungsrückstellung, zumin-
dest jedoch aus der Summe der eingezahlten Prämien zuzüglich der gutgeschriebenen staatlichen 
Prämienförderung. Der Bezugsberechtigte kann binnen 6 Monaten in den Vertrag eintreten. Wählt 
der Bezugsberechtigte eine Kapitalauszahlung, treten die unter Pkt. 11 beschriebenen steuerlichen 
Folgen ein.
5. Kapitalgarantie, Garantiegeber
Der Anleger erhält bei widmungsgemäßer Verwendung (§ 108i Abs. 1 Z 2 und 3 EStG) und nach 
Ablauf des Mindestbindungszeitraums eine Kapitalgarantie auf seine einbezahlten Prämien und 
die gutgeschriebene, staatlich erstattete Prämienförderung.
Widmungsgemäße Verwendung liegt dann vor, wenn der Anleger nach Ablauf des 
Mindestbindungszeitraums
• die Übertragung seiner Ansprüche auf eine andere Zukunftsvorsorgeeinrichtung oder 
• die Überweisung seiner Ansprüche
-	als Einmalprämie für eine von ihm nachweislich abgeschlossene Pensionszusatzversicherung 
	 (§ 108b EStG), wobei die Zusatzpension frühestens nach Vollendung des 40. Lebensjahres 
	 abgerufen werden kann, oder
-	an ein Kreditinstitut seiner Wahl zum ausschließlichen Zwecke des Erwerbes von Anteilen 		
	 an einem Pensionsinvestmentfonds, oder
-	an eine Pensionskasse, bei der der Anwartschaftsberechtigte bereits Berechtigter im Sinne 		
	 des § 5 des Pensionskassengesetzes (PKG) ist, als Beitrag gemäß § 15 Abs. 3 Z 10 PKG
	 verlangt.
Bei nicht widmungsgemäßer Verwendung (§ 108i Abs 1 Z 1 EStG), d.h. bei einmaliger 
Kapitalauszahlung (Rückkauf, Vertragsablauf), erlischt die Kapitalgarantie. Weiters treten die unter 
Pkt. 11. angeführten steuerlichen Konsequenzen ein (Rückerstattung von 50% der staatlichen 
Prämien, 25 % KESt auf die Kapitalerträge).
Garantiegeber ist die Capital Bank – GRAWE Gruppe AG, Burgring 16, 8010 Graz. Der Garantiegeber 
haftet für die Erbringung der vertraglich vereinbarten Garantieleistungen. Das Risiko einer allfälligen 
Zahlungsunfähigkeit bzw. einer Insolvenz des Garantiegebers und eines damit möglicherweise ver-
bundenen Kapitalverlusts infolge der Nichterfüllung der Garantie trägt der Versicherungsnehmer.
6. Veranlagung
Die Veranlagung erfolgt gemäß den jeweils gültigen Regelungen im EStG. Die aktuellen Vorschriften 
sehen ein sogenanntes Lebenszyklusmodell vor: 
•	Bis zur Vollendung des 45. Lebensjahres werden die Prämien im gesetzlich vorge-
	 schriebenen Ausmaß von mindestens 30% in Aktien investiert, die an einer in einem Mitgliedstaat 	
	 des Europäischen Wirtschaftsraumes gelegenen Börse erstzugelassen sind. 
•	Der Mindestaktienanteil reduziert sich ab Vollendung des 45. Lebensjahres auf 25%
•	Der Mindestaktienanteil reduziert sich ab Vollendung des 55. Lebensjahres auf 15%. 
Durch die sinkende Aktienquote kann das Veranlagungsrisiko mit steigendem Alter reduziert 
werden. Sofern in Zukunft Änderungen der gesetzlichen Veranlagungsvorschriften für die prämie-
begünstigte Zukunftsvorsorge in Kraft treten, werden wir erforderlichenfalls die Veranlagung Ihres 
Vertrags entsprechend anpassen.
Die Veranlagung mit einem Mindestaktienanteil von 30% erfolgt im Fonds Apollo 32 der 
Security Kapitalanlage AG (ISIN AT0000642483). Für die Veranlagung mit geringeren gesetzlichen 
Mindestaktienanteilen können weitere Veranlagungsinstrumente, insbesondere Zukunftsvorsorge-
Fonds, herangezogen werden. Wir sind berechtigt, bereits erworbene Fondsanteile sowie neu zu 
veranlagende Prämien unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen für die prämienbegüns-
tigte Zukunftsvorsorge in andere Zukunftsvorsorge-Fonds bzw. geeignete Veranlagungsinstrumente 
zu investieren. 
Hinweis zu Absicherungsinstrumenten:
Zur Sicherstellung der Kapitalgarantie sowie zur Sicherung bereits erworbener Ansprüche behält 
sich die Security Kapitalanlage AG vor, den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestaktienanteil zum 
Teil oder zur Gänze durch geeignete Finanzinstrumente abzusichern. Das bedeutet, dass die 
Veranlagung nur zum Teil oder auch gar nicht an der Entwicklung der Aktienmärkte teilnimmt 
und damit die effektive Aktienquote gesetzeskonform reduziert wird. Sie können die effektive 
Aktienquote Ihrer jährlichen Wertnachricht (Depotwertbestätigung) entnehmen.
7. Investmentfonds
Was sind Investmentfonds und welche Vorteile bieten Sie?
Mit Investmentfonds erzielen Kapitalanlagegesellschaften mehr Sicherheit bei der Veranlagung des 
von Ihnen eingesetzten Kapitals durch eine „breite Streuung“ der anzukaufenden Wertpapiere ver-
schiedener Unternehmen bzw. Emittenten. 
Wie setzt sich der Ertrag aus Investmentfonds zusammen?
Der Ertrag eines Investmentfonds ist das Ergebnis der Anlagepolitik der Kapitalanlagegesellschaft 
und der Marktentwicklung. Er ergibt sich aus den jährlichen Ausschüttungen und der Entwicklung 
des Fondsvermögens und kann im Vorhinein nicht festgelegt werden. Bisherige Erträge lassen keine 
Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.
Worin bestehen die Risiken von Investmentfonds?

Das Risiko bei der Veranlagung in Investmentfonds hängt von der Anlagepolitik der Kapital-
anlagegesellschaft und der Marktentwicklung ab. Ein Verlust kann demnach nicht ausgeschlossen 
werden. Investmentfonds bieten zwar normalerweise eine jederzeitige Rück-
gabemöglichkeit, dennoch sollte man beachten, dass das Risiko, das sich aus der Schwan-
kungsbreite der Wertpapiere ergibt, am besten durch eine möglichst lange Laufzeit des Vertrages 
abgefangen werden kann. Durch die Kapitalgarantie bei widmungsgemäßer Verwendung (siehe 
oben) ist das Risiko von Verlusten in diesen Fällen jedoch ausgeschlossen.
8. Erstattung der Einkommensteuer (Lohnsteuer) – staatliche Prämienförderung
Die staatliche Prämienförderung erfolgt durch (Rück-)Erstattung der Einkommensteuer. Die 
Steuererstattung ist bei Vertragsabschluss auf dem dazu vorgesehenen Formular von Ihnen zu 
beantragen.  Antragsberechtigt sind ausschließlich in Österreich unbeschränkt Steuerpflichtige. Die 
staatliche Förderung steht während der gesamten Vertragslaufzeit, maximal jedoch bis zum Bezug 
einer gesetzlichen Alterspension zu.
Die Höhe der Erstattung der Einkommensteuer errechnet sich als Prozentsatz Ihrer jährlichen 
Einzahlungen. Der Prozentsatz wird jährlich neu errechnet und beträgt mindestens 8,5%, maximal 
13,5% p.a. (im Jahr 2011: 8,5 %).  
Die Steuererstattung für die innerhalb eines Kalenderjahres einbezahlten Prämien erfolgt im dar-
auffolgenden Kalenderjahr von der Finanzbehörde an den Versicherer. Mit dem erstatteten Betrag 
werden Fondsanteile angekauft und Ihrem Vertrag gutgeschrieben.
Die Steuererstattung erfolgt jedoch nicht auf beliebig hohe Einzahlungen des Anlegers. Vielmehr 
wird die Beitragshöhe, bis zu der eine Steuererstattung gewährt wird, jährlich neu limitiert. Die 
Einkommensteuer darf dem Anleger jährlich insgesamt nur für Leistungen im Ausmaß von 1,53 % 
des Sechsunddreißigfachen der Höchstbeitragsgrundlage zur Sozialversicherung (§ 45 Abs. 1 ASVG) für 
einen Kalendermonat erstattet werden. 
Änderungen der für die Steuererstattung maßgeblichen Verhältnisse (insbesondere der anzuwen-
denden Bemessungsgrundlage, z.B. bei Indexanpassungen oder Prämienfreistellungen) sind vom 
Kunden mitzuteilen, bzw. ist von ihm ein neuer, den geänderten Umständen angepasster, Antrag 
auf Steuererstattung zu stellen.
Zu Unrecht erstattete Einkommensteuer wird vom Steuerpflichtigen zurückgefordert. Die unberech-
tigte Inanspruchnahme durch unrichtige Angaben ist im Sinne des Finanzstrafgesetzes strafbar und 
berechtigt den Versicherer, vom Vertrag ab Vertragsbeginn zurückzutreten. In diesem Fall erstattet 
der Versicherer die einbezahlten Beiträge nach Abzug von 10% Verwaltungskosten (mindestens EUR 
100,--) zurück.
9. Gewinnbeteiligung
Der Vertrag nimmt an keiner Gewinnbeteiligung teil und unterliegt daher auch keinem 
Gewinnverband. 
10. Rücktritts- und Kündigungsrechte des Versicherungsnehmers
Sie können unter folgenden Voraussetzungen vom Vertrag zurücktreten bzw. diesen kündigen:
Rücktrittsrecht nach § 3 KSchG
Sie sind als Antragsteller, für den die beantragte Versicherung nicht zum Betrieb seines 
Unternehmens gehört, berechtigt – sofern der Antrag außerhalb der von uns dauernd benützten 
Räume unterfertigt wurde – vom Vertrag oder vom Antrag zurückzutreten. Dieser Rücktritt kann bis 
zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer Woche erklärt werden; der Rücktritt 
bedarf zu seiner Wirksamkeit der Schriftform. Haben Sie die geschäftliche Beziehung zum Zwecke 
der Schließung des Vertrages selbst angebahnt, steht Ihnen das Rücktrittsrecht nicht zu.
Rücktrittsrecht nach §3a KSchG
Sie können binnen einer Woche schriftlich vom Antrag oder vom Vertrag zurücktreten, wenn für 
Ihre Einwilligung maßgebliche Umstände, deren Eintritt als wahrscheinlich dargestellt wurde, nicht 
oder nur in erheblich geringerem Ausmaß eintreten. Maßgebliche Umstände sind insbesondere 
die Aussicht auf steuerrechtliche Vorteile oder die Aussicht auf einen Kredit. Diese Frist beginnt zu 
laufen, sobald Ihnen erkennbar ist, dass die maßgeblichen Umstände nicht oder nur in erheblich 
geringerem Ausmaß eintreten und Sie eine schriftliche Belehrung über dieses Rücktrittsrecht erhal-
ten haben.
Dieses Rücktrittsrecht erlischt spätestens einen Monat nach Zustandekommen des Vertrages.
Dieses Rücktrittsrecht steht Ihnen nicht zu, wenn Sie wussten oder wissen mussten, dass die 
maßgeblichen Umstände nicht oder nur in erheblich geringerem Ausmaß eintreten oder wenn der 
Ausschluss dieses Rücktrittsrechtes mit Ihnen individuell vereinbart wurde oder der Versicherer sich 
zu einer angemessenen Anpassung des Vertrages bereit erklärt.
Rücktritt nach § 5b VersVG
Binnen zweier Wochen ab Erhalt der Polizze können Sie schriftlich den Rücktritt vom Vertrag erklä-
ren. Dieses Rücktrittsrecht besteht nicht bei Antragstellung durch einen Makler. 
Rücktrittsrecht nach § 165a VersVG
Sie können binnen 30 Tagen nach dem Zustandekommen des Vertrages von diesem zurücktreten.
Kündigungsrecht nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB))  und den Bestimmungen 
des Einkommensteuergesetzes
Nach Ablauf des Mindestbindungszeitraums (Pkt. 3), für den Sie gemäß § 108g EStG auf eine 
Rückzahlung der Prämien verzichtet haben, können Sie Ihren Vertrag schriftlich kündigen. 
Dabei sind jedoch die jeweils geltenden gesetzlichen Rechtsfolgen (§§ 108g ff EStG) sowie die 
Bestimmungen zum Rückkaufswert (siehe Rückkaufswerttabelle) zu berücksichtigen.
11. Abgabenrechtliche Vorschriften
Folgende steuerrechtliche Regelungen sind auf die prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge anzu-
wenden. Diese Regelungen können durch zukünftige Novellierungen der Steuergesetze geändert 
werden. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Steuerbegünstigungen 
prinzipiell nur dann zum Tragen kommen, wenn die Voraussetzungen zur Inanspruchnahme der 
staatlichen Prämienförderung gegeben sind.
Versicherungssteuer (§ 4 Abs. 1 Z 11 VersStG)
Für Prämien im Rahmen der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge wird keine Versicherungssteuer 
fällig. Allfällige Zusatzversicherungsprodukte unterliegen jedoch der Versicherungssteuer.
Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz (§ 34 Abs 1 Z 13 ErbStG)
Erwerbe von Todes wegen  und Schenkungen sind seit 1.8.2008 erbschafts- bzw. schenkungssteu-
erfrei.
Kapitalertragsteuer (§ 93 EStG)
Die Kapitalerträge aus der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge unterliegen nicht der 
Kapitalertragsteuer.
Einkommensteuergesetz (§§ 2 Abs. 3 Z 5 und 7 sowie § 27 Abs. 1 Z 6, § 29 Z 1 und §§ 108g und h)
- Die Leistungen aus der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge unterliegen bei widmungsge-		
	 mäßer Verwendung (Übertragung mit Kapitalgarantie in eine Pensionszusatzversicherung gegen 		
	 Einmalerlag; zum Erwerb von PIF Anteilen; als Beitrag an eine Pensionskasse) generell nicht der 		
	 Einkommensteuer, sofern sie aus prämiengeförderten Anteilen des Deckungskapitals stammen.
- Bei nicht widmungsgemäßer Verwendung (Kapitalauszahlung) erlischt die Kapitalgarantie und 		
	 es werden 50% der bis dahin gutgeschriebenen; staatlich erstatteten Prämien und 25% der 		
	 Kapitalerträge durch den Versicherer automatisch abgezogen und an die Finanzbehörde rücker-		
	 stattet.
Sonderausgaben (§ 18 Abs. 1 Z 2 EStG)
Beiträge für die prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge sind bei Ermittlung des Einkommens nicht als 
Sonderausgaben absetzbar.
Wichtiger Hinweis:
Es ist nicht möglich, an dieser Stelle auf alle Steuerfragen, die im Zusammenhang mit der prämi-
enbegünstigten Zukunftsvorsorge stehen, einzugehen. Offene Fragen richten Sie bitte direkt an den 
Versicherer.
12. Mehraufwendungen
Wir bitten Sie zu beachten, dass wir Ihnen zur Abdeckung unserer Mehraufwendungen bei-
spielsweise bei folgenden Geschäftsfällen Gebühren in Rechnung stellen müssen: Vinkulierung, 
Mahnung, Duplikatsausstellung, Fondswechsel. 

Informationsblatt über die prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge



Ihre Vorteile in der Sparphase! 

Hohe Ertragschancen mit Kapitalgarantie:
	 Veranlagung zu 30% in österreichische Aktien
	 Lebenszyklusmodell 45 Jahre –› 25%, 55 Jahre –› 15% Aktien
	 Kapitalgarantie auf einbezahlte Prämien und staatliche Förderung 

	 (nach Ablauf der Mindestbindefrist und bei Rentenzahlung)
	 Kapitalgarantie auch im Ablebensfall 

Ihre optimale Variante zur Auswahl!

	 3 Produktvarianten; Mindestbindefrist 10, 15 oder 20 Jahre
	 Mindestprämie ab € 10,- p.m. oder € 100,- p.a.
	 Zahlungsweisen monatlich, viertel-, halbjährlich oder jährlich; alle ohne Zuschläge
	 Jährliche Indexanpassung bis zur max. Jahresprämie beantragbar
	 Möglichkeit von Prämienfreistellung und Rückkauf nach Mindestbindefrist
	 Todesfallleistung bis max. 200% der Prämiensumme (Jahresprämie x Laufzeit) abschließbar
	 Unfalltodzusatz bis max. 200% der Prämiensumme abschließbar
	 Prämienbefreiung bei 50% Invalidität nach einem Unfall (UI50P) abschließbar
	 Abgekürzte Prämienzahlungsdauer wählbar

Die Wertentwicklung der GRAWE PLUSPENSION; Basisfonds - Apollo 32

Ihre Möglichkeiten, das Ersparte zu verwenden:

  Private Frühpension (Überbrückungsrente) ab 50 Jahren mit steuerbefreiter Kapitalablöse in max.  

   36 Monatsraten, wenn Sie aus dem Beruf aussteigen 

  NEU: Lebenslange Einzelrente mit Kapitalrückerstattung mittels Risikoversicherung nach Ablauf;  

    unverbrauchtes Kapital wird an namhaft gemachte Person ausbezahlt

	 Lebenslange Einzel- oder Partnerrente mit Garantie; garantiert sind die lebenslange Zahlung und die 

Mindesthöhe ab Beginn

	 Weiterveranlagung als Einmalerlag mit Garantiezinsen oder als geförderte Zukunftsvorsorge

	 Einmalige Kapitalauszahlung mit Nachversteuerung; d.h. Rückzahlung der halben staatlichen Förderung und 

25% KESt auf verbleibende Kapitalerträge

Die in der Vergangenheit liegende Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Fondsentwicklungen zu. 
Alle Angaben ohne Gewähr.



Wie sieht Ihre persönliche Situation aus?

Schon heute gilt: Keine Pension ist gleich hoch wie das letzte Einkommen. Abhängig von der Einkommenshöhe

und Ihrer Lebensarbeitszeit haben Sie plötzlich um 25% bis 40% weniger Geld im Börsel.  

Als Richtwert gilt: 1/3 des Letztgehalts fehlt in der Pension - dies bedeutet Rückschritte in der Lebensqualität.

Die GRAWE hilft, diese Pensionslücke auszugleichen.

GRAWE PLUSPENSION, die staatlich geförderte Privatpension. Ein Vorsorgeinstrument mit laufender Prämien zahlung. 

Der Staat belohnt jeden, der seine finanzielle Altersvorsorge selbst in die Hand nimmt.

Der Staat unterstützt durch Förderung.

Der Staat zahlt zwischen 8,5% und 13,5% zur Sparprämie pro Jahr dazu; aktuell 8,5%. Die maximale 

geförderte Jahres prämie hängt von der Höhe der ASVG-Höchstbeitragsgrundlage ab.

Die staatliche Förderung im Jahr 2012: 
   € 2.329,88 max. Jahresprämie für Kundeneinzahlung

   davon 8,5% Förderung = € 198,04 staatl. Förderung vom Finanzministerium

Durch Steuerbefreiung wird der Pensionssparer vom Staat zusätzlich belohnt
   Keine Versicherungssteuer auf die eingezahlten Prämien

   Keine Kapitalertragssteuer auf erzielte Erträge

   Keine Einkommensteuer in der Rentenphase

Erwerbsleben (steigendes Einkommen) Pension
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Ihr (e) Berater (in) in der Grazer Wechselseitigen Versicherung AG

Die Versicherung auf Ihrer Seite.

Sicherheit seit 1828.
„Verlässlicher Versicherungsschutz für alle“ war das Motto Erzherzog Johanns von Österreich, als er im Jahre 1828 
die Grazer Wechselseitige Versicherung gründete. Seit damals hat sich aus der ursprünglichen Feuerversicherung 
die sechstgrößte Versicherung des Landes und ein internationales Unternehmen mit 13 zentral- und osteuropäischen 
Tochtergesellschaften und ca. 3.200 MitarbeiterInnen entwickelt.
Bodenständigkeit, Zuverlässigkeit und Kundennähe sind die Grundlagen der mittlerweile über 180-jährigen Erfolgs-
geschichte: Mit kundenfreundlicher, individueller Beratung und maßgeschneiderten, bedarfsgerechten Produkten ist 
die GRAWE ein Garant für internationale Qualität, verbunden mit den sehr strengen heimischen Sicherheitsstandards. 

Grazer Wechselseitige Versicherung AG
A-8010 Graz, Herrengasse 18-20
Tel. +43-(0)316-8037-6222
Fax +43-(0)316-8037-6490
service@grawe.at, www.grawe.at

   GRAWE KLASSIK

   GRAWE PLUSFONDS & PLUSGARANT

   GRAWE PLUSPENSION

   GRAWE KIDS

   GRAWE BETRIEBSVORSORGE

   GRAWE SWITCH

   GRAWE €-SPARPLAN

   GRAWE UNFALL

   GRAWE 4U

   GRAWE TRAVELSTAR

   GRAWE AUTOMOBIL

   GRAWE RECHT

   GRAWE PRIVAT

   GRAWE AGRAR

   GRAWE BETRIEB

   GRAWE TRANSPORT

Ihre Sicherheit und Vorsorge mit der GRAWE:  Info 0316/8037-6222 Info 0316/8037-6222


